[bookmark: _GoBack][image: Winterthur-Stadtverband_RGB_600dpi]Vertrag für KirchenmusizierendeS:\_Personelles\07.04 Konvente und Berufsbilder\Organisten und Kantoren\Vertrag Kirchenmusizierende_neu.docx
07.04.30

Kirchgemeinde	Wählen Sie ein Element aus.
Name/Vorname	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Strasse	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 	Ortschaft	PLZ und Wohnort
Geburtsdatum	Klicken Sie, um ein Datum einzugeben.
Email	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Anlass	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Datum Datum eingeben
Instrument	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Honorar CHF	Klicken hier, um Text einzugeben.
durch die verpflichtete Person auszufüllen:
Erklärung:
☐Ich bitte, auf dem Honorar den AHV-Abzug vorzunehmen und lege deshalb 
eine Kopie vom AHV-Ausweis bei (zwingend bei Erstauszahlung)
☐Ich verzichte auf den AHV-Abzug
☐Ich bin Selbstständig erwerbend und rechne mit folgender Kasse bzw. Nummer ab:
Klicken Sie hier, um Kasse einzugeben. Klicken Sie hier, um die 6 Nummern einzugeben
☐Ich bin Quellensteuerpflichtig – bitte zwingend Rückseite ausfüllen!
☐Ich wohne im Ausland und bin deshalb Quellensteuerpflichtig; ich weiss, dass 
diese Steuer abgezogen wird.

	☐Postkonto
☐Bankkonto
	Konto-Inhaber/in:


	IBAN 
CH     Klicken Sie hier, um die 19 Ziffern einzugeben


	Bankname:




Die Bezeichnung der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers muss exakt mit der Bankangabe übereinstimmen, sonst retourniert die Bank das Geld!
Datum / Unterschrift 
Musizierende Person:


Datum / Unterschrift 

Organist/Kantor

Auszahlung
Datum / Unterschrift

Ressortverantwortliche
Kirchenmusik

Bitte 1 Exemplar datiert und unterschrieben zurück an die Kirchgemeinde.
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Am 1. Januar 2021 trat das neue Bundesgesetz der Quellenbesteuerung in Kraft. Bis anhin wurden die Musiker/Künstler mit dem Quellensteuertarif D, das heisst linear mit 10 % vom Honorar besteuert. Gemäss den neuen Bestimmungen ist nun die Anstellungsinstanz verantwortlich für die Anwendung des richtigen Tarifes. Darum benötigen wir von Ihnen zwingend die untenstehenden Angaben, damit wir Ihnen Ihre Entschädigung überweisen können. Ohne diese Angaben kann kein Honorar ausbezahlt werden!
Kirchgemeinde	Wählen Sie eine Kirchgemeinde aus.
Name/Vorname	Klicken Sie hier, um Name und Vorname einzugeben.
Kopie des Ausländerausweises zwingend beilegen. 

Ist die Reformierte Kirche Winterthur Ihr Haupt- oder Nebenerwerb? Wählen Sie ein Element aus.
Haben Sie weitere Beschäftigungen/Anstellungen? Wählen Sie ein Element aus.
Welches Einkommen pro Arbeitgeber haben Sie in der Schweiz und im Ausland im Vorjahr erzielt?
Klicken Sie hier, um Einkommen und Arbeitgeber einzugeben.
Klicken Sie hier, um Einkommen und Arbeitgeber einzugeben.
Klicken Sie hier, um Einkommen und Arbeitgeber einzugeben.
Klicken Sie hier, um Einkommen und Arbeitgeber einzugeben.
Zivilstand? Wählen Sie ein Element aus.
Wenn verheiratet, ist der Ehegatte/eingetragene Partner erwerbstätig? Wählen Sie ein Element aus.
Anzahl Kinder? Klicken Sie hier, um die Anzahl einzugeben.
Konfession? Wählen Sie ein Element aus.

Datum / Unterschrift 
Musizierende Person: 

Es dürfen keine Tonträger oder ähnliches verkauft werden. Werbung nur in Absprache mit dem Veranstalter. 
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